
  
Anwalt für Strafrecht: Raub -Schreckschusspistole

  

Wird eine ungeladene Schreckschusspistole bei einem Raub als Drohmittel verwendet, macht sich der
Beschuldigte nicht wegen einem besonders schweren Fall des Raubes, wegen Verwendung einer Waffe,
strafbar.

  

Wegen einem besonders schweren Fall des Raubes macht sich ein Beschuldigter strafbar, wenn er einen
Raub unter Verwendung einer Waffe begeht. Der Beschuldigte in dem, dem Beschluss des
Bundesgerichtshof vom 24. Oktober 2018 (1 StR 517/18) zugrunde liegenden Sachverhalt drang mit einer
ungeladenen Schreckschusspistole in die Lobby eines Hotels ein. Mit einer ungeladenen
Schreckschusspistole bedrohte der Beschuldigte zwei Angestellte. Hierdurch erlangte der Beschuldigte
Zugang zu einem Hotelsafe und den Kassen der Rezeption. Aus diesen entwendete er Wertgegenstände
und Geld. Das Landgericht verurteilte den Beschuldigten im Anschluss hieran wegen besonders schwerem
Raubes. Dem BGH stellte sich nun die Frage, ob die ungeladene Schreckschusspistole eine Waffe im
Sinne eines besonders schweren Falles des Raubes darstellt. Der Bundesgerichtshof schloss sich dem Urteil
des Landgerichts nicht an. Nach Auffassung des BGH unterfällt eine ungeladene Schreckschusspistole, die
vom Beschuldigten als Drohmittel eingesetzt wird, lediglich dem Tatbestand des schweren Raubes.
Folglich machte sich der Beschuldigte nicht wegen einem besonders schweren Fall des Raubs strafbar.
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